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Dem Konferenz-Papier A/CONF.62/C.1/L.31, 
Draft articles considered by the Committee 
at its informal meetings (Articles 1-21), vom 
5. August 1974, ist, vorangestellt, die fol-
gende erklärende Note zu entnehmen: 

 
Sodann findet sich darin der folgende Ent-
wurf eines Artikels 1, dessen Regelungsge-
genstand mit dem späteren Artikel 1/1/1 UN-
CLOS2, der Definition des Area, korrespon-
diert: 

 
1 In A/CONF.62/Vol.3, 157. 
2 1. For the purposes of this Convention:  

 

(1) "Area" means the seabed and ocean floor and subsoil 
thereof, beyond the limits of national jurisdiction. 

https://digitallibrary.un.org/record/858063?ln=en&v=pdf
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Wie dem Text in FN 2 zu entnehmen ist, 
wurde davon bloß der Vorschlag (C) Gesetz, 
wobei aus dem shall comprise ein means 
wurde, was die semantische Bedeutung 
noch mehr erweitert, weil nicht mehr auf ei-
nen Inhalt, sondern auf das Wesen des Be-
griffs des Area abgestellt wird. 
Dem Vorschlag (A)(i) des obigen Zitats ist zu 
entnehmen, dass das sea-bed, wie es in der 
Konvention gebraucht wird,3 erst, seewärts 
gesehen, ab einer Entfernung überhaupt be-
ginnen sollte, in welcher Isobathen von 500 
Metern auftreten; was in Vorschlag (A)(ii) 
dadurch präzisiert wird, dass dort, wo solche 
Isobathen in einer Entfernung von weniger 
als 200 Meilen auftreten, oder ein Kontinen-
talschelf fehlt, der Beginn des sea-bed mit 
einer Entfernung von nicht mehr als 200 Mei-
len von der Basislinie der Territorialsee fest-
gesetzt wird. 
Beide Vorschläge gehen daher davon aus, 
dass das Seebett definitionsgemäß über-
haupt seewärts begrenzt sein soll. 
Der Vorschlag (B) geht immerhin schon einen 
Schritt weiter in Richtung festen Landes, in-
dem er ein Küsten-Seebett vorsieht; doch 
auch dies wurde nicht Gesetz. 
Der Vorschlag (D) ähnelt, was den hier rele-
vanten Aspekt anlangt, dem Vorschlag (A); 
auch er wurde fallengelassen. 
Statt all dieser Vorschläge wurde, in der Form 
einer Apposition, entsprechend dem Vor-
schlag (C) ein zusätzlicher Begriff des ocean 
floor in die Definition des Area aufgenom-
men. Damit wird deutlich, dass das Seebett 
und der Meeresboden Eins sind, wobei sich 
die Frage stellt, wozu darin differenziert wird, 
wenn nicht dazu, dass der Meeresboden, 
bildlich betrachtet, jenen Teil des Seebetts 
ausmachen soll, der von Wasser bedeckt ist, 
während der Rest des Seebetts das trocken 
liegende Land ausmacht; was mit meiner 
umfassenden Argumentation überein-
stimmt, wie ich sie in meinem Kommentar 
zum ISA-Regime4 angestellt habe. 
Ein Rückschluss auf dasselbe Ergebnis, na-
mentlich, dass das Area auch trockenes 
Land umfasst, lässt sich auch aus dem Vor-
schlag zu einem Artikel 8 desselben Papiers 
ziehen; er lautet: 

 
3 Und nicht etwa, wie es begrifflich allgemein verstanden 
wird. 
4 LAMBAUER, Das ISA-Regime der UN-Seerechtskonvention - 
Ein Kurzkommentar, https://arthurlambauer.blog/wp-con-
tent/uploads/2022/03/2020-das-isa-regime-der-unclos.pdf 
(Fragment). 

 
All die hier in eckige Klammern gesetzten 
Vorschläge wurden nicht Gesetz; und sie 
deuten allesamt klar darauf hin, dass sie ein 
Area betreffen sollten, das nur vom Meer be-
deckte Flächen ausmachen sollte. 
Allein der kursiv gesetzte erste Satz dieses 
Vorschlags wurde in Artikel 141 UNCLOS5 
Gesetz, wobei das be reserved durch ein be 
open ersetzt und der Begriff des Staates als 
Handelnder ergänzt wurde; was nun noch 
deutlicher macht, dass das Area auch tro-
ckenes Land umfassen soll, denn es ergäbe 
keinen Sinn, von einem Offensein, mit all 
dessen Rechtswirkungen für den Verlust der 
Staatlichkeit bei Zuwiderhandeln, aus-
schließlich rücksichtlich eines Meeresgebie-
tes zu sprechen, wenn auf der trockenen 
Erde mit dem Rüstungswahnsinn fortgefah-
ren werden dürfte. 
Es steht somit jetzt fest, dass das Area laut 
Artikel 1/1/1 UNCLOS auch trocken liegen-
des Land, mithin den gesamten Planeten, 
mit Ausnahme der Territorialsee, umfasst. 
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5 The Area shall be open to use exclusively for peaceful pur-
poses by all States, whether coastal or land-locked, without 
discrimination and without prejudice to the other provisions of 
this Part. 
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